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§241

U rkundenvernichtung

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine Urkunde vernichtet, beschädigt, 
zurückhält oder beiseite schafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§242

Falsehbeurkundung

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine Urkunde eines Staats- oder 
Wirtschaftsorgans, einer gesellschaftlichen Institution, eines Notars oder einer 
gesellschaftlichen Organisation (öffentliche Urkunde) zum Beweis rechtserheb
licher Tatsachen inhaltlich falsch herstellt, diese Herstellung bewirkt oder von 
einer solchen Urkunde mit falschem Inhalt Gebrauch macht, wird mit Freiheits
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder 
mit öffentlichem Tadel bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
§243

Nötigung zu einer Aussage

Wer als Richter, Staatsanwalt oder Mitarbeiter eines Untersuchungsorgans in 
einem Strafverfahren Zwangsmittel anwendet oder anwenden läßt, um Geständ
nisse oder Aussagen zu erpressen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
bestraft.

§244

Rechtsbeugung

Wer wissentlich bei der Durchführung eines gerichtlichen Verfahrens oder eines 
Ermittlungsverfahrens als Richter, Staatsanwalt oder Mitarbeiter eines Unter
suchungsorgans gesetzwidrig zugunsten oder zuungunsten eines Beteiligten ent
scheidet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.

4. ABSCHNITT

Straftaten unter Verletzung dienstlicher Pflichten 
Geheimnisverrat

§245

(1) Wer entgegen einer ihm durch Gesetz, Arbeitsvertrag oder von einem 
Staats- oder Wirtschaftsorgan ausdrücklich auferlegten Pflicht geheimzuhaltende 
Dokumente oder Gegenstände für Unbefugte zugänglich aufbewahrt oder solche


